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Höhere Fachprüfung Laborantin / Laborant

Allgemeine Informationen zum Ausbildungsgang 2011 (Vs 8.5.11)
1. Zielsetzung des Ausbildungsganges

Die Höhere Fachprüfung bildet, aufbauend auf den Anforderungen der Lehrabschlussprüfungen von Chemie – und Biologielaboranten, den Abschluss einer anspruchsvollen Weiterbildung. Sie vermittelt ein umfassendes Verständnis für das Arbeitsfeld und die angrenzenden Gebiete, verstärkt damit die Bereitschaft zur praktischen Umsetzung von Neuerungen, vergrössert generell die Einsatzbreite und ermöglicht die Übernahme anspruchsvoller Aufgaben im naturwissenschaftlichen / technischen Bereich sowie von Ausbildungs- und Führungsaufgaben im Labor- und Produktionsbereich. Die Höhere Fachprüfung ist ein eidgenössisch anerkannter Abschluss und berechtigt dazu, den Titel ‚diplomierte Laborantin‘ oder ‚diplomierter Laborant‘ zu tragen.
Die Vorbereitung auf die Höhere Fachprüfung wird in einem modularen Ausbildungsgang durchgeführt. Die Höhere Fachprüfung Laborantin / Laborant wird durch eine Diplomarbeit (siehe 3.6) erlangt. 

Voraussetzung für die Anmeldung zur Höheren Fachprüfung Laborantin / Laborant sind u. a.:

-
ein eidgenössischer Lehrabschluss als Chemie-, Biologie-, Textil- oder MedizinlaborantIn. 

InhaberInnen eines ausländischen Abschlusses im naturwissenschaftlichen Bereich können beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie eine Gleichwertigkeitsanerkennung ihrer Ausbildung beantragen.
-
alle Modulabschlüsse gemäss Reglement  (Siehe: www.wblb.ch/dokumente.htm)
-
mindestens drei Jahre Berufspraxis

Die Allgemeine Berufsschule Zürich organisiert Ausbildungsgänge und ist Anbieterin der Module, deren erfolgreiche Abschlüsse notwendig sind für die Anmeldung zum Diplommodul. Der nächste Ausbildungsgang, basierend auf dem Reglement vom 31.7.2003, startet ab August 2011 und dauert bis Juli 2014. Die entsprechenden Informationen werden auf unserer Homepage www.a-b-z.ch / Weiterbildung publiziert.

2. Voraussetzungen 

TeilnehmerInnen am Ausbildungsgang müssen eine Berufsausbildung wie unter Punkt 1 beschrieben, haben.

Der zeitliche Aufwand für diese Weiterbildung hat zur Folge, dass Freizeitaktivitäten nur noch in beschränktem Masse wahrgenommen werden können.

Um den Unterricht folgen zu können, müssen die TeilnehmerInnen bereits zu Beginn des Ausbildungsganges über gute Deutschkenntnisse verfügen.
3. Organisation
3.1  Modulangebot
Der Ausbildungsgang HFP wird in Modulen angeboten. Unter www.wblb.ch / informative Dokumente sind die verschiedenen Pflicht- und Wahlmodule mit den Stoffinhalten aufgelistet. 
Unter der Voraussetzung einer genügenden Anzahl Teilnehmende bietet die ABZ alle Pflichtmodule sowie eine Auswahl der Wahlmodule an. Das Angebot der Wahlmodule wird mit den TeilnehmerInnen zusammen bestimmt.
Die Module werden üblicherweise an zwei Abenden pro Woche (Dienstag- und Donnerstagabend, normalerweise von 18.00 – 21.30 Uhr) angeboten. Der Einbezug weiterer Abende oder des Samstags sowie, in Ausnahmefällen, von halben oder ganzen Arbeitstagen bleiben vorbehalten.
So wird erreicht, dass die notwendigen Module für die Anmeldung zur Diplomprüfung berufsbe-gleitend bei einer 100 % Anstellung  in 3 Jahren absolviert werden können. Neben der Unter-richtszeit sind zwingend im Minimum fünf Stunden pro Woche für das Selbststudium einzuplanen. 
TeilnehmerInnen, welche die in den Modulbeschreibungen festgelegten Anforderungen objektiv durch entsprechende Abschlüsse oder subjektiv durch entsprechende Eigenleistungen bereits erfüllen, können sich mittels Antrag an die Qualitätssicherungskommission des Vereins wblb das betreffende Modul gutschreiben lassen. Vor der Formulierung des Antrages wird eine Rücksprache mit der Lehrgangsleitung empfohlen.

Zur Repetition des Stoffes auf Niveau Lehrabschlussprüfung werden ab Februar 2011 Einstiegskurse angeboten. Details werden auf der Homepage der ABZ publiziert.

3.2  Modullernzielkontrollen
Jedes Modul schliesst unmittelbar am Ende der Unterrichtszeit mit einer Modullernzielkontrolle (MLZK) ab. TeilnehmerInnen eines Moduls sind automatisch für die entsprechende MLZK an-gemeldet. 

Die Lehrgangsleitung orientiert schriftlich über den Prüfungsausgang, in der Regel spätestens Ende der vierten Woche des folgenden Semesters. Die Modulabschlüsse sind ab Ausstellungsdatum
sechs Jahre gültig. 
TeilnehmerInnen, welche die MLZK nicht ablegen, erhalten auf Gesuch eine Modulbestätigung, sofern sie mindestens 80 % des Unterrichtes besucht haben.

Für alle Belange der MLZK ist die Lehrgangsleitung HFP der ABZ zuständig. 

Der Stoffumfang und die Behandlungstiefe der MLZK werden im Laufe des Semesters durch die jeweiligen Referenten mitgeteilt.

Die Daten der MLZK sind jeweils ab Mitte Semester auf der Homepage ABZ veröffentlicht.
MLZK werden am Ende des Semesters nur einmal angeboten. Im Verhinderungsfalle oder bei Misserfolg muss der Termin eines nächsten Semesters wahrgenommen werden.

Nichtbestandene MLZK bedingen keinen Unterbruch des Ausbildungsganges.
Details sind in den „Richtlinien für die Modullernzielkontrollen an der ABZ“ aufgeführt.
3.3  Modul "Englisch - Anwendungen im beruflichen Umfeld"
Um ein einheitliches Eintrittsniveau zu gewährleisten, werden gemäss Modulbeschreibung nur TeilnehmerInnen mit bestandenem Eintrittstest (Niveau LAP Chemie- resp. BiologielaborantIn) in dieses Modul aufgenommen.

Details sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Module HFP“aufgeführt.

3.4 Anmeldungen

Die Anmeldung zum Ausbildungsgang ist eine Absichtserklärung. Sie dient der Lehrgangsleitung HFP zur Klärung, ob genügend InteressentInnen für einen Ausbildungsgang vorhanden sind (mindestens ca. 15 zu Beginn des Ausbildungsganges). Die Teilnahme am Ausbildungsgang kann ohne Kostenfolge auf jedes Semesterende beendet werden.

Der Arbeitgeber ist über die Teilnahme am Ausbildungsgang zu orientieren, da er gegen Ende der Ausbildung wesentliche Ausbildungsteile mittragen soll (Projekt- und Diplomarbeit, siehe 3.6).

Alle TeilnehmerInnen müssen sich schriftlich mittels Anmeldeformular für die Module eines Semesters anmelden. Details dazu sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Module HFP“ formuliert. 
3.5 Abwesenheiten / Militärdienst
Abwesenheiten müssen nicht entschuldigt werden, eine spezielle Regelung gilt jedoch für die MLZK.  Die Erfahrung zeigt, dass auch ein dreiwöchiger Militärdienst während des Semesters verkraftet werden kann.

Im Allgemeinen werden Urlaubsgesuche für den Besuch des Unterrichtes und der MLZK von den Militärbehörden bewilligt.
3.6  Projekt- und Diplomarbeit
TeilnehmerInnen, welche die vorgeschriebene Anzahl Module erfolgreich absolviert haben, können sich zum abschliessenden Diplommodul in Form einer Diplomarbeit anmelden.
Diese untersteht der ausschliesslichen Organisation und Kontrolle durch die Qualitätssicherungs-kommission des Vereins Weiterbildung Laborberufe. Details sind dem entsprechenden Reglement unter www.wblb / informative Dokumente zu entnehmen.

Die Allgemeine Berufsschule Zürich bietet durch eine Projektarbeit eine entsprechende Vorberei-tung an. Diese wird nach den Vorgaben der Diplomarbeit durchgeführt.

Die Projektarbeit umfasst ca. 80 h Laborarbeit, eine Literaturrecherche, eine schriftliche Zusam-menfassung sowie die Präsentation der Arbeit.

Damit diese Arbeiten in der zur Verfügung stehenden Zeit praxisnah durchgeführt werden können, wird angestrebt, dass die entsprechenden Themen aus den Arbeitsbereichen und damit aus den Betrieben der TeilnehmerInnen stammen. Das Konzept sieht vor, dass es sich dabei um Projekte handelt, die im Betrieb ohnehin anstehen und deren Resultate für den Betrieb von Interesse sind.

Für einen Betrieb fallen folgende Aufwendungen an:

Zur Verfügungsstellung zweier Themen für Projekt- und Diplomarbeit sowie die kostenlose zur Verfügungsstellung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsgeräte, von Messzeiten, von Chemikalien etc.

In der Vergangenheit konnte mit praktisch allen Betrieben die Regelung getroffen werden, dass der zeitliche Aufwand für die praktische Arbeit als Arbeitszeit gewährt wurde, währenddem die Erstellung der Dokumentation und die Literaturrecherche in der Freizeit der TeilnehmerInnen erfolgte.

Mit der Anmeldung zum Ausbildungsgang orientieren die TeilnehmerInnen den Arbeitgeber über diese Regelung.
Sollten Arbeitgeber nicht bereit sein, entsprechende Themen zur Verfügung zu stellen, bemüht sich die Allgemeine Berufsschule Zürich als Modulanbieter um entsprechende Lösungen.

4. Kosten

Der Kanton Zürich subventioniert für TeilnehmerInnen mit Wohnsitz im Kanton (gemäss speziellen Bedingungen) die Modulkosten. Einige Kantone haben sich in der Interkantonalen Fachschulvereinbarung (FSV) bereit erklärt, diese Subventionsbeiträge zu übernehmen. TeilnehmerInnen mit Wohnsitz in diesen Kantonen zahlen somit reduzierte Modulkosten.

TeilnehmerInnen mit Wohnsitz in Kantonen, die sich nicht der FSV angeschlossen haben, zahlen die vollen Modulkosten.

Die durch die Subventionen reudzierten Modulkosten der ABZ belaufen sich auf ca. Fr. 19'000.- inkl. Lehrmittel (ohne Projektarbeit), die nicht subventionierten auf ca. 25'000.-. Änderungen der Modulkosten bleiben vorbehalten.
Mit der Anmeldung zum Ausbildungsgang wird bei jedem Teilnehmer die Kostenfrage geklärt.

Für das Diplommodul müssen nochmals Fr. 1'350.- aufgewendet werden.

Die Rechnungen der ABZ sind innerhalb 30 Tagen zu begleichen. 
5. Ferien
Es gilt der Ferienplan der Allgemeinen Berufsschule Zürich (siehe Homepage ABZ)
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